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Gemeinde Nordheim

Kreis Heilbronn

Änderung

der Bade- und Gebührenordnung 
für das Freibad Nordheim
vom 12. März 2010
Aufgrund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim am 12. März 2010 folgende Änderung der Bade- und Gebührenordnung für das Freibad  Nordheim beschlossen:

1.
Die Anlage zur Bade- und Gebührenordnung für das Freibad Nordheim erhält folgende Fassung:

Die Freibadgebühren für das Freibad der Gemeinde Nordheim ab der Badesaison 2010:

1.
Tageskarten
Erwachsene
3,50 €
Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
1,50 €
2.
Zehnerkarten
Erwachsene
30,00 €
Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
13,00 €

3.
Jahreskarten
Erwachsene
40,00 €
Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
16,00 €

4.
Familienjahreskarten
1. Erwachsener
40,00 €
2. Erwachsener
40,00 €
Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahren) sowie Ermäßigte
sind beim Erwerb einer Erwachsenenkarte frei. 
Familienjahreskarten erhalten Ehepaare, Alleinerziehende und Lebens-
partner, die mit Kindern und Jugendlichen in einem Haushalt wohnen.
5.
Feierabendkarte (ab 17.30 Uhr)
Erwachsene
2,00 €
Kinder und Jugendliche (6 bis unter 18 Jahre)
1,00 €

Ermäßigungen

Schüler, Studenten und Auszubildende (6 bis unter 26 Jahre), Wehr- bzw. Ersatzdienstleistende und Schwerbehinderte (ab 50 %) erhalten –gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises- die gleichen Tarife wie Kinder und Jugendliche.
Rentner erhalten keine Ermäßigung..

In den Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

2.
Diese Änderung der Bade- und Gebührenordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Nordheim, den 12. März 2010
Schiek

Bürgermeister
Hinweis:

Öffentlich bekanntgemacht in den „Nordheimer Mitteilungen“ am 18. März 2010.

In Kraft seit 19. März 2010.
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